
Kreis - G
für den UnterlahntreiS.

Nrnriiche» latt für die Vekanntwachnngen des LandratsamteH «nd des KrelHauSschnsses

Nr . 73 ~* * ^DiezHeMag , den ll !. Juli 1S2V. - 6V. Jahrgang.

Tob. Bbst. Nr . 104. Z.
Cassel,  den 21. Juni 1920.

■r Bahnhofstraße 1.
Richtpreise

für  Ziegeleien und>"Schlackensteinfabriken in der Provinz
Heisen-Nassau, gültig vom 1. Mai 1920 bis ans weiteres.

I.
Preis für 1000 Stück : , .

1. Mauersteine (Reichsformat ) mit Druckfestigkeit bis
250 Kg.
a) für den nördl . Teil des Reg.-Bez. Cassel 260 Mk.
b) für den südl. Teil des Reg.-Bez. Cassel und für

Nassau 340 Mk.,
2. Klinker bis zu 350 Kg. Druckfestigkeit 375' Mk.,
3. Schlackensteine 300 Mk.,
4. Biberschwänze 45 Stück auf den Qm. 500 Mk.,

> Biberschwänze gesintert 600 Mk.,
5. Pfannen mit Strangpresse hergestellt 15—16 Stück au)

den Qm . 700 Mk.,
6. Falzziegel und auf der Revolverpresse hergestellte Pfan¬

nen 900 Mk.
II.

Bei Alî ruchsteinen gilt 2/3 der Hohe der Richtpreise für
frisch gebranntest Steine als angemessen.

Für ungebrannte Steine wird ein Richtpreis , welcher
2/3 des Wertes für .frtsch gebrannte ausmacht , bestimmt.

III.
Die Preise gelten für I. Watft, je 1000 Stück verpackt,

ausgeladen, frer 'Ersenbahnwagen-Ziegelei oder frei Fuhr¬
werk-Ziegelei.

Verpackung für Dachziegel kann besonders in Rech¬
nung gestellt werden.

Gewerbsmäßige Baustoffhändler dürfen folgenden Hund-
lernutzen auf die Richtpreise aufschlagen:

a) für Mauerziegel 6 Proz .,
b) für Klinker und Dachziegel 10 Proz.

Die Ziegelverkaufsvereinigungen dürfen auf die Richt¬
preise folgende Aufschläge machen:

ai für Mauersteine 4 Proz .,
b) für Klinker und Dachziegel '8 Proz.

Im Kleinverkauf oürien auf die Richtpreis? sämtlicher
Erzeugnisse 3 Proz . ausgeschlagen werden. N

Uebermäßige Preisforverunaen können auf Grund der
Verordnung gegen die Preistreiberei vom 8. Mai 1918 (R.-
G- Bl . Seite 395) strafrechtlich verfolgt werden.

Um geeignete Veröffentlichung wirh ersucht.
Der Regierungspräsident als Bezirkswohnnngskommissar.

In Vertretung : (Unterschrift ).

III .,a /I . 2124. Wiesbaden, den 19. Juni 1920.

von der .Hohen Kommission und ihrem Personal bezahlt werden,
wenn sie bei' der Herstellung oder bei der Einfuhr erhoben
wird und also wie alle anderen Herstellungskosten in den Preis
der Ware eingerechnet ist.

Tie sn Artikel 9 des Rheinlandab komwexns vorgesehene
Befreiung bezieht sich dagegen auf die Luxussteuer, wenn diese
entsprechend dgpf tz 21 dos Gesetzes vom 24. Tezen'ber, ' dein:
Kleinverkauf der Ware erhoben wird. Derselbe GrunHatz ist
anzuwenden bei der Weinsteuer sowie bei allen and eren'Abgaben,
die etwa unter denselben Bedingungen"festgesetzt und erhoben
werden könnten."

, Hiernach kann die Kleinhandels-Luxussteuer deS"8 21 des
neuen Nmsatzsteuergesetzes von den Besatzungstruppen nicht mehr
gefordert werden. Dagegen haben sie die Herstellersteuer

' zu entrichten, fvdatz ein Steuerabzug beim .'Kauf der in
§ 15 des Gesetzes bezeichnet», Gegenstände in jedem Falle aus¬
geschlossen ist. Eine entsprechende Bekanntmachung der null
tärischen Befehlshaber dürfte in Kürze zu erwarten sein, auch
kann noch mit einer Anweisung des Reichsfinanzministeriums
über das von dün Umsatzstenerämtern zu beobachtende Verfahren
gerechnet werd» ,. Vorläufig werden die beteiligten Geschäfts¬
inhaber gut tun , sich in ,eoem Falle .beim Verkauf bon Luxus¬
gegenständen an Angehörige der Besatzungstrnppen usw. von

'Käufer eine Bescheinigung in ähnlicher Weise ausstellen zu
lassen, wie dies durch die Verordnung des General? Tegoutte
vom 9. Januar er. vorgeschrieben war. s ,

Der Regierungspräsident I . V. : Krause.

v  *
, J .-Nr. 2454. U. Diez,  den 5. Juli 1920-

' Abdruck zur Kenntnisnahme.
' Ter Herr Reichsminister der Finanzen hat unter dem 18.

Juni 1920 bestimmt, daß der Nachweis den Verkäufern gegen¬
über, daß sie bestimmte Gegenstände an steuerbegünstigte Herl
sonen veräußert haben, in der im Erlstß 'vom 29. Oktober
1919. III . 14 603 angegebenen Weise geführt werden soll, l

Danach hat der Käufer eine Bescheinigung der Besatzungs-
behörde oder der Rhäinlandkummission darüber beizubringen,
daß er zu den Besatzungstruppen oder ihrem Personal oder zu der
Rheinlandkommifsionoder ihrem Personal gehört. Diese Be¬
scheinigung ist von dem Verkäufer seinen Büchern als Beleg
beizufügen. Tie interalliierte Kommission wird ersücht werden,
entsprechende Vorschriften zu erlassen.
Der Kreisausschuß (des Unterlahnkreises (Umsatzsteneramt)

_ I . V. : Scheuern. _
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

* llum Schutze gegen die Mauli- und Klauenseuche wird hier¬
durch auf Grund der §8 18 ff des MeWucheugftetzcs vom
26. Juni 1909 (R.'-G.-Bl . S . 519) mit Ermächtigung des Herrn
Regierungs-Präsidenten zu Wiesbaden folgendes bestimmt:

, 8 1. lieber die Gehöfte des Bahnhofsvorstehers Martin
und des Assistent̂ Metternich in Freiendiez (Bahnhof) wiro
wird hiermit die Gehöfte,perro verhängt.

Tie Gemeinde Gückingen wird hiermit zum Sperrbezirk
Abschrift ,

Im Anschluß an mein Rundschreiben vom 31. Mai d.
Js . — III . a/1. Nr. 1804/10 — teile ich ergebenst mit, daß
die Hohe Interalliierte Rheinlandkommissionin ihrer Sitzung
vom 2. Juni 1920 folgenden Beschluß gefaßt hat:

Tie durch Gesetz vom 24. Dezember 1919 als Ersatz der.
alten ' Luxnssteuer vorgeschriebeneUmsatzsteuer muß von den
alliierten und assoziierten Truppen und ihrrm Personal sowie

erklärt. * - '
§ 2.i Für die Sperrbezirke gelten die in den 88 2—6

meiner viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 29. Mai d.
Js ., I. .3862, Kreisblatt Nr. 56, erlassenen Bestimmungen.

8 3. Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffenw
lichung im amtlichen Kreisblatt in Kraft.

T i e z , d en 23. Juni 1920.
Der Landrat I . B.: Schen»rn.



“ , ,
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,,eefbtncfiüne , welche, zur Vernichtung der für bic Jagd \
schädlichen Tiere dienen und die zum Schutz von Privatüe - ^
sitzern dienenden Feuerwaffen mit automatischer Auslösung
find auf Grund des Artikels 20 der Verordnung Rc . 3 ausdrück¬
lich verboten.

Dagegen können Warnungsapparake für Parks und Jagden,
die nur ' die Auimerkiamkeit Wecken oder eine An nährerang an¬
kündigen sollen , erlaubt Wehden."
Ter ReichZkonkmlsfar für die besetzte,s- rheinlschu ! Gebiete,

gez. von Starck.
. * * *

I. 4882. Diez  den 7. Juli 1920.
‘ Wird veröffentlicht.

Ter Landrat I . B . :, Sch 'uern .̂

J .-Rr . II . 8010. Di ê den 3. Juli 1920-
Betrifft Brotkartenausgabe.

■ Tie Gültigkeit der Brotkarten für die Zeit von, 14. Juni
1920 bis 11. Juni 1920 Must am 11. Juli 1920 ab . Tie neuen
Brotkarten , die für die Zeit vom 12. Juli bis 8. August 1920
Gültigkeit haben und ...im übrigen einen unveränderten Abdruck
der vorigen Ausgabe .darstellen , werden den Gemeinden rechts¬
seitig durch die Druckerei zugehen.

Die alten bi5 11. Juli noch nicht verwendeten Brotkarten
verlieren alsdann ihre Gültigkeit . Der Umtausch d"r alten
Brotkarten gegen neue hat in den Tagen vom 5. bis 10. Juli
zu erfolgen.

- Tie dfeserhalb von den Ortspvlizeibehöriden erlassenen Voü-
schristen sind genau zu beachten, damit sich der Umtausch über¬
all glatt vollzieht.

Der Vorsitzende des Kreisansschnsses J . .V. : Scheuern.

Bekanntmachung.
; Betrifft : Kreistagswahl.

Ter im Wahlbezirk A umfassend die Gemeind :n Berghansen.
Bnrgschwalbach , Dörsdorf , Eisighofen , Flacht , Hahnst 'iitnl Holz¬
heim , Kaltenholzhausen , Lohrheim , Mudershausen , Netzbach.
Niederneisen .. Oberneisen , Reckenroth und Schiesheim gewählte
Kreistagsabgeordnete August Siegel in Niederneisen hat sein
Mandat niedergelegt . Nach, Prüfung der Verhandlungen hat der
Wahlausschuß festgestellt, daß anstelle des August Siegel in
Niederneisen der Bergmann Johann Heinrich Lieber in Hahn¬
stätten zu treten hat.

Flacht,  den 10. Juli 1920.
Ter Wahlkommissar : Thielmann , B ürgern , etstsr.

Bekanntmachung.
Betrifft : Kreistagswahl.

Ter im Wahlbezirk D,  umfassend die Gemeinden Att Ut¬
hausen . Becheln , -BergnassaufSchestern , Tausestan . Dessighofen,
Tienethal , Dörnberg . Tornholzhausen , Geisig . Homberg, KalÜ-
oren, Kemmenau , AciIelbefig, Obernhof , Oberwies . Schweig-
Hausen, Seelvach , Singhofen , Snlzbach , Weinähr , Winden und
Zimmerschied gewählte Kreffstagsabgeordnete Wilhelm Storck 6.
in Tienethal hat Fein Mandat niedergelegt . Nach Prüfung der
Verbandlungen hat Der Wahlausschuß sestgestellt, daß achtelle
des Wilhelm Storck 6. in Tienethal der Wilhelm Bcüchhäu,er
in Taüsenau zu treten hat . '

. Bergnassau -'Scheuern , den 9. Juli 1920.
Ter Wahlkommiffar : Nau , Bürgerrmdisterr.

J .--Nr . 8036. II . Diez,  den 9. Juni 1920.
A« die Herren Standesbeamten der Landgemeinden
mit Ausnahme von Dörsdorf, Hahnstätten, Nieder- und

Oberneisen.
■ Betrifft : die Zählkarten über die Eintragungen in den

GeburtÄ-, Heirats - und Sterberegistern.
Das stat . Landesamt hat angeordnet , daß in den von Ihnen

vierteljährlich einzureichsnden Zahlkarten , wenn sie Ange¬
hörige der Befatzungsmächte betreffen , bet der Angabe aber
Stand , Beruf und Gewerbe (Frage 8 der Zählkarten A, B und
Cs dieses durch die Bezeichnung „Besatzungstrnppe " kennt-

J .-Nh 7993 II. ~ '£its,itu3.  JE 1020.
An die Herr« Standesbeamten der Landgemeinde« .
' , Ter Herr Niinister hat in Ergänzung feines 'Ihnen ohne
besonderes Ansschreibej», zugefertigten Erlasses vom 4. Mai
d. 344 2 — betreffend die Ausstellung der
Geburtsscheine für Abstimmungsberechtigte , andeordnet , dar
auch zu den für Abstimmnngszwecke ausgestellten Heiratsbe-
fcheiuigungen nur Vordrucke p.hne Kopfvermerk zu verioenden
und , falls sie solche Vordrucke nicht führren , den Abstimmungs¬
berechtigten vollständige Heiratsurkunden zu erteilen.

Ter Vorsitzende des Kreisauss chusses I . V. : Scheuern.

I. 5164. Dr .ez , den 6. Juli 1920.
An die Herr« Bürgermeister der Gemeinde « ,

in denen die Maul - und Klauenseuche sestgestellt ist
Bis zum 15. b. Mts . wolle mir . eine Liste der infolge der

Seuche gefallenen Ziegen eingereicht werde,,,, unter Angabe
der Nstmen der Eigentümer und unter kurzer Schilderung ihrer
Verhältnisse.

Ter Landrat I . V.: Scheuern.

I . 5075. Diez,  den 6. Julh 1920.
Bekanntmachung.

ketr . Schreinerzwangsinnnng für den Unterhahnkreis.
Nachdem der Bezirksausschuß in Wiesbaden die Satzungen

der Zwangsinnung . für ldas zSchrelnerhandwerk im ilnterhahw-
kreist genehmigt hat , Sernie ich hiermit alle diejenigen , die
im iinterhähnkreise das Schreinerbandwerk als stehendes Gewer¬
be selbständig betreiben , zu einer **

Jnnungsversammlung
lauf Dienstag,  den 20 . In hi  1920 , nachmittags 2.30
Uhr im Restaurant „Heidelberger Faß " in Diez,  zusammen.
Tie Versammlung soll die Innung konstitniren und "den Jm-
nüngsvorstand wählen.

Vollständiges Erscheinen ist erforderlich.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich, für die sofortige

Weiterbekanntgabe an die Beteiligten in Ihren Gemeinden
Sorge zu tragen.

Der Landrat I . V. : Scheuern._ _____ __ _ _ - -
I . 4948. Diez,  den 9. Juli 1920.

An die OrtSpolizeibehSrdendes Kreises.
Ich bringe meine Verfügung vom 26. Juni d. Js . I. 4779

Kreisblatt Nr . 68  Bete , die in 1913 a^ gestellten Waffenscheine
in Erinnerung und erwarte Eingang der geforderten Angaben
nunmehr b estim mt zum 12 . d. Ms . evtl , telephonisch.

Ter Landrat : I . B . : Scheuern ^

Diez,  den 6 . Juli 1920.
An die Magistrate in Diez, Nassau, Bad Ems nnd

die Herren Bürgermeister der besetzten Lanvge»
> melnden des Kreises . _

Mit Bezug auf meine Umdruckversügung vom 25: Juni d. <5.
I 4651, ersuche ich um Einsendung der Jagdwasfenfchein .' nebst
Mnnitionskarten , sowie äet geforderten Beschreibung bis
späteüens zum 12 . Juli  dieses Jahres.

Ter Landrat : I . B . : Scheuern.

J,Mr . 7950. Diez,  den 4. Juli 1920.
An die Herren Bürgermeister der Landgemeinde«

Betrifft die Erhöhung der Gemeinderechner-Gehälter.
Den Bericht auf mein Umdruckschreiben vom 17. v. MtS.

J .-Nr . 7391 bringe ich hiermit in Erinnerung.
Ter Vorsitzende des KreisansschusseS I . V : Scheurrn.

Bekanntmachung.
Tas "Versorgnngsami Oberlahnstein hält im Monat Juli

im Unterlahnkreis Auskunsts - und Beratungsstunden wie folgt

in Diez  am 16. Juli 1920 im Gaschaus Dielst, Marktplatz,
in Nassau am 9. Juli 1920 im Rathaus.

" Versorgungsamt Oberlahnstein.
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